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RS OGH 1986/6/12 6Ob561/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.06.1986

Norm

IPRG §45

Rechtssatz

Die Regreßansprüche des Bürgen unterliegen dem Bürgschaftsstatut und dieses wiederum ist nach dem Sachrecht des

Staates zu beurteilen, dessen Sachnormen für die zu sichernde Verbindlichkeit maßgebend sind.
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